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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 105-2024 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2024.RRGR.161 

  

Eingereicht am: 31.05.2024 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Kohli (Wabern, Die Mitte) (Sprecher/in) 

 
 

 Widmer (Bern, GRÜNE) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 06.06.2024 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Eurovision Song Contest (ESC) im Kanton Bern 

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat einen Kredit von 10 Millionen Franken un-

ter Vorbehalt der Bewerbung und des Zuschlags an eine Host-City im Kanton Bern vorzulegen, 

um die Durchführung des ESC im Kanton Bern zu ermöglichen. 

Begründung: 

Durch den Sieg von Nemo am 68. ESC findet die nächste Ausgabe in der Schweiz statt. Zurzeit 

können sich Schweizer Städte mit einem Dossier bewerben, wobei gewisse Kriterien zu beach-

ten sind, wie beispielsweise eine genügend grosse (Fest)Halle, Hotelkapazität, Anbindung an 

einen Flughafen, einen Hospitality-Bereich für rund 1000 Personen, ein Pressezentrum, Park-

plätze, Reisebusse, Shuttles, ein Beitrag zum Unterhaltungsprogramm im Eurovision Village, 

Toilettenanlagen, die Finanzierung des ÖV für die Teilnehmenden und Besuchenden sowie die 

Gewährleistung der Sicherheit während des Anlasses (nicht abschliessend). Auch nicht ausge-

schlossen sind Kooperationen zwischen Schweizer Städten, so käme beispielsweise eine Kan-

didatur von Bern und Biel in Frage, wobei z. B. Bern Austragungsort wäre und Biel das «Eurovi-

sion Village» (Fanzone) bereitstellen könnte. Damit könnten mehrere Städte im Kanton Bern 

wirtschaftlich von der Veranstaltung profitieren. 

Eine derartige Veranstaltung würde dem Kanton Bern nicht bloss Ausstrahlungskraft verleihen, 

sondern auch Einnahmen generieren. Liverpool, der Austragungsort 2023, berichtet von einer 

Wertschöpfung von rund 62 Millionen Franken.  

Der Wertschöpfung stehe jedoch auch Investitionen entgegen, so kostete der ESC in Liverpool 

beispielsweise gesamthaft (inkl. Sponsorengelder) 30 Millionen Franken, der öffentliche Beitrag 

fiel entsprechend tiefer aus. 
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Gemäss Organisatoren ist mit Kosten von mindestens 10 Millionen Franken zu rechnen, um den 

ESC durchzuführen. Mit dem Anteil von 10 Millionen Franken würde der Kanton Bern einen 

namhaften Beitrag dazu leisten, dass der ESC nicht in Zürich oder Genf, sondern in Bern statt-

findet. 

Begründung der Dringlichkeit: Der ESC soll nächstes Jahr in der Schweiz stattfinden. Damit eine Stadt (oder mehrere) 

im Kanton Bern als Austragungsort überhaupt in Frage kommt, müssen sowohl die Kandidatur einer Host-City festste-

hen als auch die finanziellen Mittel dafür bereitgestellt oder zumindest garantiert sein. Die SRG will bis im September 

2024 bekannt geben, welche Stadt den ESC nächstes Jahr austrägt. Ohne dringliche Behandlung ist das An liegen 

nicht umsetzbar. 

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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